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Geschätzte Einwohner/innen der Gemeinde Goms 

Es freut uns, Sie in diesem Schreiben über die Traktanden der Ur- und Burgerversammlung 
vom 12. Juni 2024 sowie aktuelle Themen zu informieren. 

Im ersten Teil dieses Infoschreibens finden Sie die Erläuterungen zu den Traktanden der Ur- 
und Burgerversammlung. Die dazugehörigen Anhänge (Beschlussprotokolle der letzten Ur- 
resp. Burgerversammlung und Revisorenberichte zu den Rechnungen 2023 der Einwohner- 
resp. Burgergemeinde) sind im dritten und letzten Teil dieses Schreibens abgedruckt. Der 
zweite Teil des Schreibens beinhaltet Informationen zu aktuellen Themen, die den 
Gemeinderat und die Verwaltung zurzeit beschäftigen. 

Ihr Inserat im nächsten Infoblatt 

Der Redaktionsschluss für das nächste Infoblatt ist Freitag, 23. August 2024, 17.00 Uhr. Bis 
zu diesem Datum können Sie uns Inserate und Informationen, welche der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden sollen, zukommen lassen. Gerne können Sie uns Ihren Beitrag 
per Mail an info@gemeinde-goms.ch oder postalisch (es erfolgt eine Abschrift im 
Infoschreiben) zusenden. Bitte beachten Sie, dass wir einige Inserate aus Platzgründen im 
Layout abändern oder den Text teils kürzen müssen, jedoch bleibt der gemeinte Inhalt 
erhalten. 
 
Gluringen, 03. Juni 2024 
Gemeinde Goms / Burgergemeinde Goms 
Gerhard Kiechler Brigitte Laube 
 
 
 
Gemeinde- und Gemeinde- und 
Burgerpräsident Burgerschreiberin 
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 Gemeinde Goms, Furkastrasse 399, 3998 Gluringen 
 T. +41 27 974 12 50, info@gemeinde-goms.ch, www.gemeinde-goms.ch  

Die Ur- und Burgerversammlung wird einberufen auf: 
 

 Datum Mittwoch, 12. Juni 2024 
 Zeit 19.00 Uhr Urversammlung 
  im Anschluss Burgerversammlung 
 Ort Mehrzweckgebäude Gluringen 

 
Traktanden Urversammlung 
1. Begrüssung 
2. Wahl von zwei Stimmenzählern 
3. Genehmigung Protokoll der letzten Urversammlung 
4. Verwaltungsrechnung 2023 Einwohnergemeinde Goms 

a. Präsentation Verwaltungsrechnung 2023 
b. Bericht Revisionsstelle 
c. Genehmigung Verwaltungsrechnung 2023 

5. Fleischzentrum Region Goms/Oberwallis 
a. Präsentation Projekt 
b. Kreditbeschluss 
c. Information, Beratung & Beschlussfassung Teilrevision 

Zonennutzungsplanung 
6. Verschiedenes 

 

Traktanden Burgerversammlung 
1. Begrüssung 
2. Wahl von zwei Stimmenzählern 
3. Genehmigung Protokoll der letzten Burgerversammlung 
4. Burgerrechnung 2023 Burgergemeinde Goms 

a. Präsentation Burgerrechnung 2023 
b. Bericht Revisionsstelle 
c. Genehmigung Burgerrechnung 2023 

5. Dachsanierung Alphütte Ladstafel Nufenenpass 
6. Verschiedenes 
 

 

Die stimmfähige Bevölkerung hat die Erläuterungen zu den 
Traktanden der Ur- und Burgerversammlung postalisch erhalten.  
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INFORMATIONEN DER GEMEINDE GOMS 

Aus dem Gemeinderat 
Präsidium  

Gemeindewahlen 2024 für die Legislatur 2025-2028 
In rund vier Monaten werden die Mitglieder des Gemeinderats sowie Richter:in und 
Vizerichter:in für die nächste Legislatur gewählt. Somit rücken auch die Fristen für die 
Listenhinterlegungen immer näher. 

Nachfolgend finden Sie den Wahlkalender: 

Frist Listenhinterlegung Wahl Datum Urnengang 

26. August 2024, 12.00 Uhr Gemeinderat 13. Oktober 2024 

26. August 2024, 12.00 Uhr Richter & Vizerichter 13. Oktober 2024 
   

Alle Mitglieder des Gemeinderats werden im 1. Wahlgang gewählt: 

Frist Listenhinterlegung Wahl Datum Urnengang 

15. Oktober 2024, 12.00 Uhr Präsident & Vizepräsident 10. November 2024 

15. Oktober 2024, 18.00 Uhr 
2. Wahlgang  
Richter & Vizerichter 

10. November 2024 

12. November 2024, 18.00 Uhr 
2. Wahlgang  
Präsident & Vizepräsident 

24. November 2024 

   

Für die Wahl des Gemeinderats ist ein zweiter Wahlgang notwendig: 

Frist Listenhinterlegung Wahl Datum Urnengang 

15. Oktober 2024, 18.00 Uhr 
2. Wahlgang  
Gemeinderat 

03. November 2024 

15. Oktober 2024, 18.00 Uhr 
2. Wahlgang  
Richter & Vizerichter 

03. November 2024 

05. November 2024, 12.00 Uhr Präsident & Vizepräsident 24. November 2024 

26. November 2024, 18.00 Uhr 
2. Wahlgang  
Präsident & Vizepräsident 

08. Dezember 2024 

Die Formulare für die Kandidatenlisten finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.gemeinde-goms.ch/gemeinde/wahlen. Dort werden laufend Informationen zu den 
Gemeindewahlen 2024 aufgeschaltet. Schauen Sie gerne regelmässig vorbei. 

Sind Sie interessiert, aktiv in der Behörde mitzuwirken? Die Kampagne 
des Vereins Region Oberwallis «Sitz dich ein!» informiert unter 
www.sitzdichein.ch über die Fakten des Amts als Gemeinderat / 
Gemeinderätin.  

Bei spezifischen Fragen helfen Ihnen ausserdem unsere Verwaltung 
oder die bestehenden Gemeinderatsmitlieder gerne weiter. 

  

http://www.gemeinde-goms.ch/gemeinde/wahlen
http://www.sitzdichein.ch/
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Projekte 

Generelle Wasserversorgungsplanung GWP 
Derzeit wird die Kantonsstrasse zwischen Reckingen und Münster vollumfänglich saniert. 
Gleichzeitig kann die Gemeinde die Leitungen für die Verbindung der Wasserversorgung 
Blinnen mit Münster-Geschinen erstellen.  

Die Leitung wird grundsätzlich entlang der Böschung gezogen. Dabei sind einige private 
Parzellen respektive ein Teil dieser entlang den Grenzen betroffen. Die entsprechenden 
Grundeigentümer:innen wurden informiert und haben ihr Einverständnis erteilt. 

 
Plan Leitungsführung Reckingen-Münster 

 

An- / Neubau Kehrichthaus Reckingen 
Das bestehende Kehrichthaus in Reckingen kann den heutigen Anforderungen für die 
Kehrichtentsorgung nicht mehr genügen. Es bestehen Kapazitätsengpässe und eine 
Vergrösserung ist somit angebracht und notwendig. Neben neuen Standorten wurde auch 
die Möglichkeit eines Anbaus geprüft. Dieser erweist sich insbesondere deshalb als nützlich, 
als sich das Kehrichthaus so inmitten der Dorfschaft Reckingen befindet. Hierzu wurde die 
Parzelle GBV 621 im September 2023 käuflich erworben. 

Die Baubewilligung für den An- 
/ Neubau des Kehrichthauses 
an das Feuerwehrlokal in 
Reckingen ist am 09. Februar 
2024 erteilt worden. Das 
bestehende Kehrichthaus auf 
der Parzelle GBV 451 wird 
abgerissen und die Parzelle 
bildet anschliessend den 
Zugang zum Kehrichthaus. 

 

Baueingabepläne Kehrichthaus Reckingen 
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Baueingabepläne Kehrichthaus Reckingen 

Allgemeine Verwaltung 

Bestellaktion Heizöl 
Gerne können Sie Ihre Heizölbestellung bis am Mittwoch, 31. Juli 2024 über die Gemeinde 
tätigen. Wir werden wiederum versuchen, einen möglichst günstigen Preis auszuhandeln, 
können jedoch keinen Tiefstpreis garantieren. Aufgrund der aktuellen Lage ist dies sehr 
ungewiss.  

Bitte beachten Sie, dass wir lediglich die Bestellung übermitteln, jedoch keinen Einfluss auf 
die Lieferung oder Kenntnis dessen haben. Dafür müssen Sie direkt mit der zuständigen 
Unternehmung, Oberwalliser Kohlen- und Transportkontor Leonardo Pacozzi AG, Kontakt 
(Tel. +41 27 921 10 60 oder info@kohlenkontor.ch) aufnehmen. 

Solaranlagen 
Als bewilligungsfreie Solaranlagen gelten Dachanlagen ausserhalb der Dorfkernzonen. 
Bewilligungsfreie Vorhaben sind vor Baubeginn der für Baubewilligungen zuständigen 
Behörde zu melden. Die Meldung hat spätestens 30 Tage vor Baubeginn zu erfolgen. Die 
Unterlagen haben die Informationen zu enthalten, derer es bedarf, um zu prüfen, ob alle 
Voraussetzungen für die Befreiung von der Bewilligungspflicht gegeben sind. 

Solaranlagen auf und an Kultur- und Naturdenkmälern von nationaler und kantonaler 
Bedeutung sowie auf geschützten Bauten in den Dorfkernzonen stellen einen Spezialfall dar 
(innerhalb des ISOS-Perimeters). Das ISOS und die Dorfkernzonen unterstreichen die 
Bedeutung des Ortsbildschutzes bei der Installation von Solaranlagen. In Dorfkernzonen 
gelten besondere Anforderungen, die bei der Planung von Solaranlagen berücksichtigt 
werden müssen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, 
um eine Lösung zu finden, die sowohl den Anforderungen des Ortsbildschutzes als auch den 
Zielen der Solarenergienutzung gerecht werden 
(https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html). 

mailto:info@kohlenkontor.ch
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html
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Es ist zu beachten, dass sogenannte Plug-&-Play-Solaranlagen, die ohne Montage einfach 
eingesteckt werden können, innerhalb der Bauzone immer bewilligungspflichtig sind. In den 
Internetplattformen werden dem Bauherrn oft ungenügende Informationen zur Verfügung 
gestellt. Dem Gesuchsteller wird vermittelt, dass nur der Netzbetreiber informiert werden 
muss. 

Sicherheit 

Sicherheitsmitarbeiter/Parkkontrolle 
Milenko Popovic war seit dem 01. Juni 2018 Parkwächter in der Region Goms. Er tritt dieses 
Jahr nun seinen verdienten Ruhestand an. Seine Nachfolge für die gesamte Region tritt 
Martin Mann aus Ausserbinn an. 

Wir danken Milenko herzlich für seinen gewissenhaften Einsatz und wünschen Martin Mann 
in seinem neuen Aufgabengebiet alles Gute.  

Verkehr/ Forststrassen 

Pass 13* 
Der PASS 13*, welcher das erste Mal von Dezember 2022 bis Ende Januar 2023 erworben 
werden konnte, kehrt nun in einer verbesserten Version zurück. Er bietet der Walliser 
Bevölkerung einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrschein. Die zweite Testphase 
läuft bis zum 30. Juni 2024. 

Ob Sie gelegentlich beruflich unterwegs sind, zwischen Homeoffice und Anwesenheit im 
Büro wechseln oder in Ihrer Freizeit verreisen - der PASS 13* passt sich Ihrem Lebensstil an! 

Er bietet ein Guthaben für öffentliche Verkehrsmittel, das im gesamten Wallis genutzt 
werden kann und über die FAIRTIQ-App zugänglich ist. 

Das Ziel des PASS 13* bleibt unverändert: der Bevölkerung einen attraktiven und flexiblen 
Fahrausweis anzubieten, der verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden kann, und die 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Wallis zu fördern. 

Nach einer ersten erfolgreichen Testphase in den Jahren 2022-2023, wird in dieser zweiten 
Phase nun eine verbesserte Version des PASS 13* angeboten. Gleichzeitig werden mehr 
Informationen über die Bedürfnisse und Reisegewohnheiten der Bevölkerung gesammelt. So 
kann der Kanton das Produkt stetig weiterentwickeln, um es perfekt auf die tatsächlichen 
Anforderungen und Praktiken der Kunden zuzuschneiden. 

Seit dem 10. Dezember 2023 werden 2 Arten von PASS 13* zum Verkauf angeboten: 
- Der PASS 13* für CHF 160, der 12 Monate lang ein Guthaben für öffentliche 

Verkehrsmittel im Wert von CHF 200 bietet; 
- Der PASS 13* für CHF 375, der ein Guthaben für öffentliche Verkehrsmittel im Wert von 

CHF 500 für 12 Monate beinhaltet. 

Der PASS 13* kann über 
den Online-Shop von 
www.wallis.ch erworben 
werden. Weitere Details 
sind auf der Webseite der 
Dienststelle für Mobilität 
zu finden: 
www.vs.ch/sdm  

 

  

http://www.wallis.ch/
http://www.vs.ch/sdm


7 

Raumplanung / Umwelt 

Zonennutzungsplanung (ZNP) 
Im Januar 2021 sowie Februar 2022 wurde das Raumkonzept öffentlich aufgelegt und die 
entsprechenden Planungszonen ausgeschieden. Der erste Entwurf der ZNP wurde der 
Planungskommission im März 2024 vorgestellt. Diverse Anpassungen sind aufgrund dieser 
Besprechung noch ausstehend. Der nächste Entwurf erfolgte Ende April 2024. 

Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat im Juni/Juli 2024 den ZNP und das Bau- und 
Zonenreglement genehmigen kann. Anschliessend wird dieser der zuständigen kantonalen 
Dienststelle zur Vorprüfung zugestellt. Wie viel Zeit dieses Verfahren in Anspruch nehmen 
wird, ist leider ungewiss. Das Ziel der Gemeinde bleibt es, das Dossier Ende 2024 öffentlich 
aufzulegen und in der Folge von der Urversammlung genehmigen zu lassen. Der aktuelle 
Stand wird jeweils auf unserer Homepage > Gemeinde > Raumplanung publiziert.  

 
Ablauf Verfahren Zonennutzungsplan & Bau- und Zonenreglement 

Tourismus / Gewerbe 

Erholungs- und Freizeitanlage Münster – Schüleraushilfe gesucht 
Frank Willa übernimmt ab 01. Juni 2024 die Erholungs- und Freizeitanlage in 
Münster. Für den Sommer sucht er noch Schüleraushilfen (ab 15 Jahren). Gerne 
könnt ihr euch direkt bei ihm unter Tel. +41 79 448 36 70 melden. 
 

 

Redaktion: Gemeinde Goms 

Redaktionsschluss Infoblatt September 2024 Freitag, 23. August 2024, 17.00 Uhr  
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